
  

Fehlleistung selbst eingesehen

Jugendliche Moped-Klauer waren für viele identifizierbar

Eine Berliner Zeitung schreibt unter der Überschrift “Diplomatenkinder beim Klauen
ertappt” über zwei Brüder, die ein Moped stehlen wollten. Im Text werden sie näher
beschreiben als “dunkelhäutige Jugendliche”, die nur französisch sprechen und aus
Benin stammen. Die Vornamen werden ebenso genannt wie das Alter von 14 und 18
Jahren. Ein Leser ruft den Deutschen Presserat an, weil er den in der Überschrift
verwendeten Begriff “Diplomatenkinder” für unangemessen hält. Der Beruf der
Eltern sei für die Darstellung des Sachverhalts nicht von Belang. Auch der Hinweis
auf die dunkle Hautfarbe sei unangebracht. Der Hinweis auf die Herkunft und die
Sprache der Jungen sei ebenfalls überflüssig. Schließlich stört sich der
Beschwerdeführer daran, dass die beiden im Text als “Diebe” bezeichnet würden. Er
sieht darin eine Vorverurteilung. Das Justitiariat der Zeitung räumt ein, dass es
ebenfalls zu der Auffassung gekommen sei, dass einige Angaben in dem Bericht
nicht hätten veröffentlicht werden sollen. Die Hautfarbe der Jugendlichen, das
Herkunftsland und die Vornamen seien für die Berichterstattung unerheblich. Aus
diesen Gründen habe die Zeitung die kritische Stellungnahme einer Leserin
veröffentlicht. Der Artikel sei auch im Online-Archiv gesperrt worden. Zugleich sollte –
so die Zeitung – der Presserat berücksichtigen, dass die Jugendlichen allenfalls für
Eingeweihte erkennbar gewesen seien. Die vollen Vornamen, Fotos und
Anfangsbuchstaben des Familiennamens seien nicht veröffentlicht worden. Die
Information, dass es sich um Diplomatenkinder gehandelt habe, sei hingegen
gerechtfertigt. Es liege im öffentlichen Interesse aufzuzeigen, dass auch Kinder aus
guten wirtschaftlichen Verhältnissen zuweilen straffällig würden. (2005)

Die Berichterstattung über den versuchten Moped-Klau ist diskriminierend im Sinne
der Ziffer 12 des Pressekodex. Auch die Zeitung selbst hat in ihrer Stellungnahme
eingeräumt, dass sie den fraglichen Artikel nicht in allen Punkten für angemessen
hält. Nach Auffassung der Beschwerdekammer sind die Hautfarbe der
Tatverdächtigen und der Name ihres Herkunftslandes für die Berichterstattung nicht
von öffentlichem Interesse. Zudem liegt eine Verletzung nach Ziffer 8, Richtlinie 8.1,
des Pressekodex vor. In Absatz 5 heißt es dort, dass bei Straftaten Jugendlicher mit
Rücksicht auf deren Zukunft möglichst auf eine Namensnennung zu verzichten ist,
wenn nicht eine schwere Straftat vorliegt. Durch die Nennung der angeführten
Fakten sind die beiden jungen Leute für einen nicht unbedeutenden Personenkreis
identifizierbar. Die Kammer sieht es positiv, dass die Zeitung zu dem Artikel einen
kritischen Leserbrief veröffentlicht hat und zudem den Beitrag im Online-Archiv
gesperrt hat. Wegen eines schwerwiegenden Verstoßes gegen Ziffern 8 und 12 des
Pressekodex spricht die Kammer eine Missbilligung aus. (BK1-263/05)
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